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1 VERANLASSUNG

Der Neubau der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Ostbayernring zwischen Redwitz 

a. d. Rodach in Oberfranken und Schwandorf in der Oberpfalz soll in Zukunft eine stabile 

Stromversorgung durch erneuerbare Energien in der Region gewährleisten.

Der Ostbayernring ist eine etwa 185 km lange, bereits bestehende Freileitungstrasse. Sie gerät 

aufgrund der Einspeisung von Strom aus regenerativen Energiequellen bereits heute zuneh-

mend an ihre Kapazitätsgrenzen. Im Zuge der Energiewende sind die bestehenden 380/220-

kV-Anlagen daher nicht mehr ausreichend. Um weiterhin die Stromversorgung in der Region 

gewährleisten zu können soll der Ostbayernring auf zwei 380-kV-Systeme erweitert werden, die 

ebenfalls als Freileitungen realisiert werden sollen. Aus statischen Gründen reichen die vorhan-

denen Masten nicht mehr aus. Daher sind der Bau von neuen Mastkonstruktionen und der an-

schließende Rückbau der bestehenden Masten geplant.

Das Hierfür ist das Projekt Ostbayernring ist im Netzentwicklungsplan (NEP) 2012 als Projekt 

46 beziehungsweise Maßnahme 56 Bestandteil der Netzentwicklungspläne (NEP) seit dem 

NEP 2012 und wurde fortlaufend durch die BNetzA bestätigt. Das Projekt ist als Vorhaben 

Nr. 18 in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) aufgeführt. durch die Bundesnetz-

agentur (auf Grundlage des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG)) bestätigt worden und soll 

voraussichtlich 2023 in Betrieb gehen. Die Gesamtmaßnahme ist in vier Abschnitte unterteilt 

(vgl. Kap. 3).

Im Frühjahr 2018 hat die TenneT TSO GmbH die GZP GbR beauftragt, für den geplanten Er-

satzneubau sowie den nach Inbetriebnahme geplanten Rückbau der Bestandsleitung (LH-08-

B100) das vorliegende Fachgutachten zu erstellen. Im vorliegenden Revisionsstand ist der Pla-

nungsstand gem. 1. Deckblattänderung berücksichtigt.

1.1 Aufgabenstellung

Dieses Gutachten befasst sich mit dem Abschnitt Umspannwerk (UW) Etzenricht bis zum Um-

spannwerk Schwandorf (Ltg. Nr. B161).

Hierbei handelt es sich um ein umfassendes Fachgutachten zur Überprüfung der Vereinbarkeit 

des Bauvorhabens mit den Umweltzielen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; 2000/60/EG)

bzw. den Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). zum Schutz der be-

troffenen Gewässerkörper, um negative Auswirkungen auf die europäische und nationale Was-

serpolitik und ihre Zielsetzungen zu vermeiden. Dazu werden die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die berührten Oberflächenwasserkörper (OWK) sowie die betroffenen Grundwasserkörper 

(GWK) betrachtet und anhand der Bewirtschaftungsziele des WHG bewertet.

Das Planungsgebiet der zwei einzelnen Bauvorhaben Neubau und Rückbau (nachfolgend zu-

meist als das Vorhaben zusammengefasst) liegt innerhalb der Flussgebietseinheit Donau. Es 

gilt somit zu prüfen, welche Oberflächengewässer und Grundwasserkörper von den Auswirkun-
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gen der Baumaßnahmen betroffen sind und inwieweit diese Maßnahmen negativen Einfluss auf 

den Zustand der Gewässer und damit die Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele gemäß der

WRRL bzw. §§27 und 47 WHG haben. Hierbei sind die Bewirtschaftungsziele für den aktuell 

zweiten Zeitraum von 2016 bis 2021 maßgeblich.

1.2 Zielsetzung

Im Ersten Schritt gilt es zunächst den Zustand der Wasserkörper als auch die Maßnahmen zur 

Umsetzung der Bewirtschaftungsziele nach aktuellem Bewirtschaftungsplan sowie aktuellem 

Maßnahmenprogramm zu erfassen. Auf dieser Grundlage kann mit Betrachtung der potenziel-

len Auswirkungen des Vorhabens eine Einhaltung des nach §§ 27 und 47 WHG beschriebenen

Verschlechterungsverbots bzw. des Verbesserungsgebots für oberirdische Gewässer bzw. 

Grundwasserkörper und des Gebots der Trendumkehr für GWK geprüft werden.

Es gilt folgende Fragestellung zu beantworten:

Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des ökologischen Zustands bzw. Potenzials 

oder des chemischen Zustands von Oberflächenwasserkörpern zu erwarten, die in Kon-

flikt mit dem Verschlechterungsverbot der WRRL/WHG stehen?

Sind vorhabenbedingte Verschlechterungen des mengenmäßigen oder chemischen Zu-

stands der Grundwasserkörper zu erwarten, welche in Konflikt mit dem Verschlechte-

rungsverbot und dem Verbesserungsgebot der WRRL/WHG stehen?

Steht das Vorhaben, die Grundwasserkörper betreffend, im Konflikt mit dem Gebot der 

Trendumkehr?

Können der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial und der gute 

chemische Zustand der Oberflächenwasserkörper gewährleistet werden oder ergibt sich 

ein Konflikt mit dem Verbesserungsgebot der WRRL/WHG?

Steht das Vorhaben in Widerspruch zu den veranschlagten Bewirtschaftungszielen der 

betroffenen Wasserkörper?

Werden die Maßnahmen zur Umsetzung der Bewirtschaftungsziele gebremst?

1.3 Datengrundlage

- Durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt (Stand Mai 2018 Juni 2021):

o Digitale Planungsdaten zu Neubau und Bestandsleitung (Maststandorte Freilei-

tung und Provisorien inkl. Lage der Schutzstreifen, Arbeitsflächen und Zuwegun-

gen sowie von Schleif- und Schutzgerüsten)

o Informationsmaterial zu den verwendeten Baustoffen und –materialien

o Kartenmaterial:

Flusswasserkörper und Grundwasserkörper der Wasserrahmenrichtlinie 

in Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt)
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2 VORGEHENSWEISE

2.1 Rechtliche Anforderungen

Die grundsätzlichen rechtlichen Anforderungen ergeben sich aus der europäische Wasserrah-

menrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates). 

Diese wurde 2002 im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in nationales Recht um-

gesetzt sowie 2010 mit der Grundwasserverordnung (GrwV) und 2016 mit der Oberflächenge-

wässerverordnung (OGewV) hinsichtlich der materiellen Anforderungen konkretisiert. Die GrwV 

in der aktuellen Fassung berücksichtigt sowohl die Richtlinien 2006/118/EG und 2009/90/EG, 

als auch die Richtlinie 2014/80/EG über die Festlegung von Maßnahmen zur Verhinderung und 

Begrenzung der Verschmutzung des Grundwassers. Die OGewV beinhaltet die Änderung der 

WRRL durch die Richtlinien 2008/105/EG und zuletzt 2013/39/EU, in welcher die Umweltquali-

tätsnormen zur Bewertung des chemischen Zustands von Oberflächenwasserkörpern (OWK) 

festgelegt sind.

Das maßgebende Bewirtschaftungsziel für OWK ist das Erreichen des guten ökologischen Zu-

stands bzw. Potenzials und guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 Abs. 1 a) WRRL; §§ 27 bis 

31 WHG). Die Bewirtschaftungsziele Umweltziele für Oberflächengewässer umfassen das Ver-

schlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot und die sog. Phasing-Out-Verpflichtung.

Die Bewirtschaftung der Oberflächengewässer ist in Deutschland in den §§ 27 bis 31 WHG ge-

regelt. Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewässer, soweit sie nicht nach § 28 WHG als 

künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1) eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird 

und

2) ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Ferner gilt nach § 27 Abs. 2 WHG, dass oberirdische Gewässer, die nach § 28 WHG als künst-

lich oder erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften sind, dass 

1) eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands ver-

mieden wird und

2) ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden.

Eine Verschlechterung im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, sobald sich der Zustand mindes-

tens einer Qualitätskomponente (QK) des Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlechtert, 

auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Ober-

flächenwasserkörpers (OWK) insgesamt führt. Ist die betreffende QK bereits in der niedrigsten 

Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung des 
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Zustands eines OWK im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziffer i WRRL dar (EuGH, U. v.

01.07.2015, C-461/13, juris Rn. 70). Ob ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands ei-

nes OWK bewirken kann, beurteilt sich nach dem allgemeinen ordnungsrechtlichen Maßstab 

der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Eine Verschlechterung muss 

daher nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sicher zu erwarten sein (BVerwG, U. v.

09.02.2017, 7 A 2.15, juris Rn. 480).

Das maßgebende Bewirtschaftungsziel für Grundwasserkörper (GWK) ist die Erreichung des 

guten mengenmäßigen Zustands und guten chemischen Zustands (vgl. Art. 4 Abs. 2 WRRL;

§ 47 WHG). Die Bewirtschaftungsziele Umweltziele für Grundwasser umfassen das Verschlech-

terungsverbot, das Verbesserungsgebot und das Gebot der Trendumkehr.

Die Bewirtschaftung des Grundwassers ist in Deutschland im § 47 WHG i. V. m. Anhang V 

WRRL geregelt. Das Grundwasser ist nach § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass

1) eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird,

2) alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf

Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden,

und

3) ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; 

zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen 

Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Von einer projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasser-

körpers ist sowohl dann auszugehen, wenn mindestens eine der Qualitätsnormen oder einer 

der Schwellenwerte im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Ver-

schmutzung und Verschlechterung überschritten wird, als auch dann, wenn sich die Konzentra-

tion eines Schadstoffs, dessen Schwellenwert bereits überschritten ist, voraussichtlich erhöhen 

wird (EuGH, Urteil vom 28.05.2020, C-535/18, Rn. 91ff.).

Gemäß Artikel 13 WRRL und § 83 WHG sind länderübergreifend abgestimmte Bewirtschaf-

tungspläne der einzelnen definierten Flussgebietseinheiten (FGE) zu erstellen, deren Aufgabe 

es ist, die in der WRRL formulierten Ziele zum Schutz und zur Verbesserung der Gewässerkör-

per sowie der damit verbundenen Ökosysteme zu gewährleisten. Die Umsetzung der Bewirt-

schaftungsziele ist mit der Erstellung eines Maßnahmenprogramms für jede FGE, die in § 82 

WHG genannt ist, gesetzlich vorgeschrieben. Die in § 82 Abs. 2 bis 6 WHG in Verbindung mit 

Anhang VI WRRL aufgeführten Maßnahmen sind hierbei in eben diese Maßnahmenprogramme 

zu integrieren.
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2.2 Methodisches Vorgehen

Das Vorgehen des vorliegenden Fachbeitrags richtet sich nach den folgenden Prüfungsschrit-

ten:

1. Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper,

2. Beschreibung des mengenmäßigen, chemischen und ökologischen Zustands bzw. öko-

logischen Potenzials und die damit verknüpften Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen,

3. Darstellung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf den Zustand der berühr-

ten Wasserkörper, untergliedert in: Freileitung Neu- bzw. Rückbau,

4. Bewertung der Vereinbarkeit der potenziellen Auswirkungen mit

dem Erhalt des guten chemischen und/oder ökologischen Zustands (Potenzials) 

von Oberflächenwasserkörpern,

dem Erhalt des guten chemischen und mengenmäßigen Zustands von Grund-

wasserkörpern,

der Einhaltung von Bewirtschaftungszielen und die Durchführbarkeit von geplan-

ten Maßnahmen,

einer möglichen Verschlechterung des chemischen und/oder ökologischen Zu-

stands (Potenzials) von Oberflächenwasserkörpern,

einer möglichen Verschlechterung des chemischen und mengenmäßigen Zu-

stands von Grundwasserkörpern.

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Der Ersatzneubau des Ostbayernringes soll weitestgehend parallel zu der bestehenden Freilei-

tung errichtet werden und verläuft somit von Redwitz über Mechlenreuth und Etzenricht nach 

Schwandorf. Der genaue Verlauf der Leitung ist Anlage 1 zu entnehmen. Das Gesamtvorhaben 

wird dabei in vier Abschnitte unterteilt, wobei die einzelnen Abschnitte jeweils an einem bereits 

bestehenden Umspannwerk (UW) oder der Regierungsbezirksgrenze zwischen Oberfranken 

und Oberpfalz beginnen bzw. enden. In jedem Abschnitt ist sowohl der Neubau, als auch der 

Rückbau der Bestandsleitung geplant. Die Abschnitte gliedern sich wie folgt:

1. Abschnitt Umspannwerk Redwitz – Umspannwerk Mechlenreuth 

a. Neubau Leitung B159

b. Rückbau Bestandsleitung B112

2. Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze Oberfran-

ken/Oberpfalz

a. Neubau Leitung B160

b. Rückbau Bestandsleitung B111

3. Abschnitt Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk Etzenricht

a. Neubau Leitung B160

b. Rückbau Bestandsleitung B111
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4. Abschnitt Umspannwerk Etzenricht – Umspannwerk Schwandorf

a. Neubau Leitung B161

b. Rückbau Bestandsleitung B100

Das vorliegende Gutachten betrifft die Neubauleitung B161 und die Rückbauleitung LH-08-

B100 im Abschnitt UW Etzenricht bis zum UW Schwandorf. Diese verlaufen beginnend am UW 

Etzenricht (Gemeinde Etzenricht) in südliche Richtung durch Rothenstadt (Stadt Weiden i. d. 

OPf.), entlang der Verwaltungsgrenze zwischen Stadt Weiden i. d. OPf. und der Gemeinde Pirk, 

durch das Verwaltungsgebiet Markt Luhe-Wildenau und der Stadt Schnaittenbach, durch Kett-

nitzmühel (Markt Wernberg-Köblitz), entlang der Verwaltungsgrenzen zwischen der Gemeinde 

Schmidgaden und Stadt Nabburg, durch Gösselsdorf (Gemeinde Schmidgaden), Gemeinde 

Fensterbach, Markt Schwarzenfeld bis zum UW Schwandorf (Große Kreisstadt Schwandorf). 

Der Verlauf ist der Übersichtskarte in Anlage 1 zu entnehmen.

Die Umsetzung ist so geplant, dass zunächst jeweils die Neubauleitung errichtet bzw. in Betrieb 

genommen wird und anschließend der Rückbau der Bestandsleitung im jeweiligen Abschnitt 

erfolgt. Begleitet wird der Neubau durch die Errichtung von Freileitungsprovisorien an mehreren 

Abschnitten. Durch diese Vorgehensweise wird der Leitungsbetrieb weitestgehend durchge-

hend aufrechterhalten.

4 ÜBERSICHT UND BESCHREIBUNG DER VOM VORHABEN BETROFFENEN 
WASSERKÖRPER

Die vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper sind in der internationalen Flussgebietseinheit

(FGE) Donau verortet. Gemäß dem Bayerischen Wassergesetz (BayWG vom 25. Februar 

2010) werden die dem Freistaat Bayern zuzuordnenden Anteile dieser Gebiete in Planungsein-

heiten bewirtschaftet.

Die FGE Donau umfasst Anteile in Deutschland (Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern) 

und in neun weiteren Staaten (EU-Mitglieder: Österreich, Tschechische Republik, Slowakische 

Republik, Ungarn, Slowenien; Weitere: Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Mon-

tenegro, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ukraine). Die vom Vorhaben betroffenen Flächen 

liegen innerhalb des Planungsraumes „Naab“ in Bayern (vgl. STMVU 2015).

In den folgenden Unterkapiteln wird ein Überblick der von dem Bauvorhaben betroffenen Ge-

wässer – unter Berufung auf den Bayerischen Beitrag – gegeben. Hierfür werden die aktuellen 

Ausarbeitungen für den Bewirtschaftungszeitraum 2016–2021 herangezogen (STMVU 2015).

Die Darstellung der Wasserkörper – zusammen mit der Skizzierung des Verlaufs der Teilvorha-

ben – findet sich in Anlage 1. Diese besteht aus zwei Karten, welche die vom Vorhaben be-

troffenen Oberflächenwasserkörper bzw. der Grundwasserkörper durch entsprechende Be-

schriftungen hervorhebt.
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4.1 Oberflächenwasserkörper

4.1.1 Identifizierung

Von den geplanten Bauvorhaben sind fünf Oberflächenwasserkörper (OWK) der Flussgebiets-

einheit Donau betroffen (Tab. 1). Die in Tab. 1 aufgeführten OWK sind z. T. mit Graben- bzw. 

Entwässerungssystemen verbunden, die nach § 28 WHG als künstliche Gewässer einzustufen 

sind. Dies betrifft auch weitere Kleingewässer, die als natürliche Gewässer einzustufen sind. 

Eine detaillierte Beschreibung des Zustands dieser Systeme und Kleingewässer gemäß der 

WRRL liegt nicht vor, sodass diese für die Beschreibung der vorhabenbedingten Auswirkungen 

durch die jeweils verbundenen OWK mit erfasst werden.

Tab. 1: Auflistung aller relevanten Oberflächenwasserkörper (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015: UmweltAtlas Bayern).

Code Name OWK
Flussgebiets-

anteil
Planungs-

einheit
Gewässer Typ

Größe 
unmittelbares 
Einzugsgbiet 

[km2]

1_F251

Tirschenreuther 
Waldnaab unterhalb 
Tirschenreuth (Fkm 

168,8), Waldnaab bis 
Zusammenfluss mit der 

Haidenaab; Flutkanal 
(Stadt Weiden i.d.OPf.)

NAB: Naab
NAB_PE01: 
Waldnaab, 
Haidenaab

Typ 9: Silikatische, fein- 
bis grobmaterialreiche 

Mittelgebirgsflüsse
164

1_F273

Naab von 
Zusammenfluss 
Haidenaab und 

Waldnaab bis Mündung 
in die Donau

NAB: Naab
NAB_PE02: Naab, 

Schw arzach
Typ 9.2: Große Flüsse 

des Mittelgebirges
473

1_F275

Ehenbach, Hirschauer 
Mühlbach, Stelzenbach, 

Schw eitzbach; 
Feistenbach, 

Weidachgraben

NAB: Naab
NAB_PE02: Naab, 

Schw arzach

Typ 5.1: 
Feinmaterialreiche, 

silikatische 
Mittelgebirgsbäche

139

1_F296

Fensterbach und 
Hüttenbach (zur Naab) 
mit Nebengew ässern: 

Hammerbach, 
Schw ärzerbach und 

w eiteren; 
Holzbrunnenbach, 

Siegenbach

NAB: Naab
NAB_PE02: Naab, 

Schw arzach

Typ 5: 
Grobmaterialreiche, 

silikatische 
Mittelgebirgsbäche

210

1_F297 Haselbach (zur Naab) NAB: Naab
NAB_PE02: Naab, 

Schw arzach

Typ 6: 
Feinmaterialreiche, 

karbonatische 
Mittelgebirgsbäche

33

Alle Oberflächenwasserkörper der FGE Donau – mit Ausnahme des Haselbaches – sind von 

potenziellen Auswirkungen durch Neubau und Rückbau der Freileitung betroffen. Der Hasel-

bach ist nur durch die Maßnahmen im Zuge des Neubaus betroffen.
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4.1.2 Allgemeine Vorgaben zur Einstufung, Bewertung und Zielsetzung

Nach § 27 WHG gilt für die Bewirtschaftung von als natürlich eingestuften Oberflächenwasser-

körpern nach Abs. 1 eine Vermeidung der Verschlechterung ihres ökologischen und chemi-

schen Zustands sowie der Erhalt bzw. das Erreichen eines guten Zustands.

Werden die Gewässer gemäß § 28 als künstliche oder erheblich veränderte oberirdische Ge-

wässer eingestuft, dann gilt nach § 27 Abs. 2 für die Bewirtschaftung eine Vermeidung der Ver-

schlechterung des ökologischen Potenzials und des chemischen Zustands. Zudem ist für den 

Erhalt bzw. das Erreichen eines guten ökologischen Potenzials und einen guten chemischen 

Zustand zu sorgen.

Die Einstufung der OWK der als natürlichen, erheblich veränderten oder künstlichen Gewässer

erfolgt nach der OGewV Anlage 4 der OGewV. zu § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 2

Satz 1.

Für die Bewertung der OWK hinsichtlich ihres ökologischen Zustands bzw. ökologischen Poten-

zials wurden gemäß den Vorgaben der WRRL die in Anlage 2 3 der OGewV aufgeführten Qua-

litätskomponenten (QK) in der OGewV (§ 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 und Abs. 5

Satz 1) festgelegt. Sie werden aufgeteilt in biologische, hydromorphologische, chemische und 

allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten.

Für die Einstufung des chemischen Zustands eines OWK werden die auf den chemischen QK 

basierenden Umweltqualitätsnormen (UQN) gemäß § 6 und Anlage 8 Tab. 2 OGewV angewen-

det. Diese in vier Stufen unterteilte Einstufung wird im Vielfachen der UQN-Werte ausgedrückt, 

sodass bei Schadstoffen mit der höchstens 0,5-fachen Konzentration der vorgegebenen UQN 

(0,5 UQN) diese in Stufe 2 einzuordnen sind. Bei Schadstoffkonzentrationen welche mindes-

tens doppelt so hoch sind wie die UQN-Werte (2fach UQN) werden diese Stufe 4 zugeordnet. 

Entsprechende Ausnahmeregelungen aus § 6 OGewV hinsichtlich der Einstufung des chemi-

schen Zustands sind zu beachten.

Die Bewertung und Einstufung der in diesem Fachbeitrag betrachteten Oberflächenwasserkör-

per hinsichtlich des chemischen Zustands und des ökologischen Zustands/Potentials, wurde 

mittels der Abkürzungen aus Tab. 2 in dem nachfolgenden Unterkapitel 4.1.3 zusammenge-

fasst.
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Tab. 2: Abkürzungen zur Darstellung der Bewertungs- bzw. Einstufungsergebnisse für OWK (geändert nach NMUEK 2015).

Ökologischer 
Zustand

Codierung
Ökolgisches 

Potenzial
Codierung

Sehr gut 1 Gut und besser 2

Gut 2 Mäßig 3

Mäßig 3 Unbefriedigend 4

Unbefriedigend 4 Schlecht 5

Schlecht 5

Chemischer 
Zustand

Codierung
Spalten-

überschriften
Codierung

Gut 1 (0,5 UQN) Ökologischer Zustand ÖZ

2 (UQN eingehalten) Ökologisches Potenzial ÖP

Nicht gut
3 (UQN nicht 
eingehalten)

Chemischer Zustand CZ

4 (2fach UQN)
Chemischer Zustand 

ohne ubiquitäre Stoffe
CZ ohne ubi. Stoffe

Gemäß § 83 WHG ist für jede Flussgebietseinheit ein Bewirtschaftungsplan mit dem in § 83 

Abs. 2 WHG genannten Inhalt zu erstellen.

Bei der Erstellung der zugehörigen Maßnahmenprogramme gemäß § 82 WHG wird der LAWA-

Maßnahmenkatalog angewendet.

4.1.3 Zustand sowie Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen für die OWK der FGE Donau

Bei allen vom Vorhaben betroffenen OWK handelt es sich um natürliche Gewässer, die ent-

sprechend typisiert sind (vgl. Tab. 1, Spalte „Gewässer Typ“) und in der nachfolgenden Tab. 3

hinsichtlich ihres ökologischen und chemischen Zustands bewertet sind.
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Tab. 3: Einstufung und Bewertung der OWK (s. Tab. 2) der Flussgebietseinheit Donau (vgl. STMVU 2015).

Code Name OWK
Flussge-

bietsanteil
Planungs-

einheit
Gewässer 

Typ
Belastung ÖZ/ÖP CZ 

CZ ohne 
ubi. Stoffe

1_F251

Tirschenreuther 
Waldnaab unterhalb 
Tirschenreuth (Fkm 

168,8), Waldnaab bis 
Zusammenfluss mit der 

Haidenaab; Flutkanal 
(Stadt Weiden i.d.OPf.)

NAB: Naab
NAB_PE01: 
Waldnaab, 
Haidenaab

9 3
nicht 
gut

gut

1_F273

Naab von 
Zusammenfluss 
Haidenaab und 

Waldnaab bis Mündung 
in die Donau

NAB: Naab
NAB_PE02: 

Naab, 
Schw arzach

9.2 3
nicht 
gut

gut

1_F275

Ehenbach, Hirschauer 
Mühlbach, Stelzenbach, 

Schw eitzbach; 
Feistenbach, 

Weidachgraben

NAB: Naab
NAB_PE02: 

Naab, 
Schw arzach

5.1 4
nicht 
gut

gut

1_F296

Fensterbach und 
Hüttenbach (zur Naab) 
mit Nebengew ässern: 

Hammerbach, 
Schw ärzerbach und 

w eiteren; 
Holzbrunnenbach, 

Siegenbach

NAB: Naab
NAB_PE02: 

Naab, 
Schw arzach

5 4
nicht 
gut

gut

1_F297 Haselbach (zur Naab) NAB: Naab
NAB_PE02: 

Naab, 
Schw arzach

6 5
nicht 
gut

gut

Der ökologische Zustand der beiden erst genannten OWK in Tab. 3 wird als mäßig bewertet. 

Alle anderen aufgeführten Gewässerkörper sind mit „unbefriedigend“ bis "schlecht“ bewertet.

Die chemischen Zustände liegen bei allen Gewässern in der gleichen Kategorie und halten die 

in den Umweltqualitätsnormen (UQN) festgehaltenen Schwellenwerte nicht ein. Wenn bei der 

Einschätzung keine ubiquitären Stoffe mit einbezogen werden, dann sind alle Gewässer hin-

sichtlich des chemischen Zustands als gut zu bewerten (UQN werden eingehalten, s. Tab. 2).

Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen

Aus der Einstufung und Bewertung des ökologischen und des chemischen Zustands geht her-

vor, dass gemäß § 82 WHG für alle vom Vorhaben betroffenen OWK Maßnahmen ergriffen 

werden müssen. Diese sind in Anlage 3 aufgeführt und entsprechend der Auswertung der Krite-

rien der Oberflächengewässerverordnung OGewV in Tab. 4 den Gewässern der FGE Donau

zugeordnet.
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Tab. 4: Angeordnete Maßnahmen gemäß des LAWA-Maßnahmenkatalogs (s. Anlage 3) für den Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021 für alle 
vom Vorhaben betroffenen Oberflächenwasserkörper (vgl. STMVU 2015).

Code Name OWK

Punkt-
quellen

Diffuse 
Quellen

Wasser-
entnahme

Abflussregulie-
rungen und 

morphologische 
Veränderungen

Andere 
anthropogene 
Auswirkungen

Beratungs-
maßnahmen

1_F251

Tirschenreuther 
Waldnaab unterhalb 
Tirschenreuth (Fkm 

168,8), Waldnaab bis 
Zusammenfluss mit der 

Haidenaab; Flutkanal 
(Stadt Weiden i.d.OPf.)

keine keine keine
61, 69.2, 69.3, 70, 
70.1, 70.3, 72.3, 
73.2, 73.3, 75.2

keine keine

1_F273

Naab von 
Zusammenfluss 
Haidenaab und 

Waldnaab bis Mündung 
in die Donau

6.1
28, 29, 

30
keine

61, 62, 69.1, 69.3, 
69.4, 70, 70.1, 

70.3, 72.3, 73.1, 
73.3, 74.4, 75

keine 504, 508

1_F275

Ehenbach, Hirschauer 
Mühlbach, Stelzenbach, 

Schw eitzbach; 
Feistenbach, 

Weidachgraben

keine
28, 29, 

30
kene

69.1, 69.2, 69.3, 
69.4, 69.5, 70, 
70.1, 70.2, 71, 

72.1, 72.2, 72.4, 
73.1, 75, 75.2

keine 504, 508

1_F296

Fensterbach und 
Hüttenbach (zur Naab) 
mit Nebengew ässern: 

Hammerbach, 
Schw ärzerbach und 

w eiteren; 
Holzbrunnenbach, 

Siegenbach

keine
28, 29, 

30
keine

61, 69.2, 70, 70.1, 
70.2, 72.1, 72.2, 

73.1
keine 504, 508

1_F297 Haselbach (zur Naab) keine
28, 29, 

30
keine 70, 70.1, 72.1, 72.4 keine 504

Maßnahme bezüglich

Allen vom Vorhaben betroffenen OWK der Flussgebietseinheit Donau sind Fristverlängerungen 

zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach § 29 WHG bzw. Artikel 4 WRRL bis 2027 ge-

währt. Die Gründe sind Tab. 5 bzw. Tab. 6 zu entnehmen.
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Tab. 5: Gründe für die Fristverlängerung zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele bez. des ökologischen und chemischen Zustands (geändert 
nach STMVU 2015).

Code Name OWK

Gründe
Fristver-

längerung 
bis

Gründe
Fristver-

längerung 
bis

1_F251

Tirschenreuther Waldnaab unterhalb 
Tirschenreuth (Fkm 168,8), Waldnaab bis 

Zusammenfluss mit der Haidenaab; Flutkanal 
(Stadt Weiden i.d.OPf.)

N2, T2, T3 2027 T1 2027

1_F273
Naab von Zusammenfluss Haidenaab und 

Waldnaab bis Mündung in die Donau
N1, T3 2021 T1 2027

1_F275
Ehenbach, Hirschauer Mühlbach, Stelzenbach, 
Schw eitzbach; Feistenbach, Weidachgraben

N2, T2 2027 T1 2027

1_F296
Fensterbach und Hüttenbach (zur Naab) mit 

Nebengew ässern: Hammerbach, Schw ärzerbach 
und w eiteren; Holzbrunnenbach, Siegenbach

N2, T2, T3 2027 T1 2027

1_F297 Haselbach (zur Naab) N2, T2 2027 T1 2027

ÖZ CZ

Tab. 6: Erläuterungen der Gründe für eine Fristverlängerung (geändert nach STMVU 2015).

Gründe Erläuterung

Durchführbarkeit

T1 Ursache für Abweichung unbekannt

T2
Zwingende technische Abfolge von 

Maßnahmen

T3 Unveränderbare Dauer der Verfahren

Natürliche Gegebenheiten

N1
Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. 

geplanter Maßnahmen

N2 Dauer eigendynamische Entwicklung

4.2 Grundwasserkörper

4.2.1 Identifizierung

Vom Vorhaben sind fünf Grundwasserkörper (GWK) der FGE Donau betroffen (s. Tab. 7).

Alle Grundwasserkörper werden zur Gewinnung von Trinkwasser genutzt. Die Entnahmemen-

gen sind mit größer 10 m3/d angegeben (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015: Umwelt-

Atlas Bayern).
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Tab. 7: Auflistung aller Grundwasserkörper (GWK) innerhalb des Untersuchungsgebiets (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015: UmweltAt-
las Bayern).

Code Name GWK Planungsraum Planungseinheit
Fläche 
[km2]

1_G067
Bruchschollenland - 

Grafenw öhr
NAB: Naab

NAB_PE01: Waldnaab, 
Haidenaab

560,0

1_G071
Bruchschollenland -

Schaittenbach
NAB: Naab

NAB_PE02: Naab, 
Schw arzach

152,8

1_G073 KIrstallin - Schönsee NAB: Naab
NAB_PE02: Naab, 

Schw arzach
828,3

1_G072 KIrstallin - Nabburg NAB: Naab
NAB_PE02: Naab, 

Schw arzach
752,7

1_G070
Bodenw öhrer Bucht - 

Schw andorf
NAB: Naab

NAB_PE02: Naab, 
Schw arzach

270,1

Alle Grundwasserkörper sind von potenziellen Auswirkungen durch Neubau und Rückbau der 

Freileitung betroffen.

4.2.2 Allgemeine Vorgaben zur Einstufung, Bewertung und Zielsetzung

Nach § 47 4 Absatz 1 Nr. 1 und 3 WHG gilt es für die Bewirtschaftung von Grundwasser eine 

Verschlechterung des mengenmäßigen und chemischen Zustands zu vermeiden sowie für den 

Erhalt bzw. das Erreichen eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustands zu sorgen.

Für das erstgenannte ist auf das Gleichgewicht zwischen Entnahme und Neubildung zu achten.

Des Weiteren sind gemäß § 47 4 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 WHG diese Gewässer so zu bewirt-

schaften, dass „[…] alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzent-

rationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden“.

Für die Bestimmung des mengenmäßigen und des chemischen Zustands der GWK sind die 

Qualitätskomponenten gemäß Anhang V WRRL, § 4, 5 Abs. 1 Satz 1 und Anlage 2 GrwV her-

anzuziehen (s. Anlage 4).

Die Beurteilung des chemischen Zustands eines GWK – basierend auf den chemischen QK –

erfolgt durch die Überprüfung von Schadstoffschwellenwerten gemäß GrwV basierend auf

Richtlinie 2006/118/ EG Anhang 2 Teil B und der letzten Änderung durch Richtlinie 2014/80/EG.

In der Darstellung der Einstufung der GWK in dem Unterkapitel 4.2.3 – hinsichtlich des chemi-

schen und mengenmäßigen Zustands – wird die Codierung aus Tab. 8 angewendet.

Tab. 8: Abkürzungen für die Bewertung der GWK (geändert nach NMUEK 2015).

Gut 2 Gut 2

Schlecht 3 Schlecht 3

Spalten-
überschriften

Abkürzung

Chemischer 
Zustand

CZ

Mengenmäßiger 
Zustand

MZ

Chemischer Zustand Mengenmäßiger Zustand
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Gemäß § 83 WHG müssen die zu erstellenden Bewirtschaftungspläne auch Pläne für die 

Grundwasserkörper beinhalten.

Bei der Erstellung der zugehörigen Maßnahmenprogramme gemäß § 82 WHG wird für die 

GWK der Flussgebietseinheiten Donau der LAWA Maßnahmenkatalog herangezogen. Eine 

Zusammenstellung aller bedeutsamen Maßnahmen für die in diesem Fachbeitrag behandelten 

GWK ist Anlage 5 zu entnehmen.

4.2.3 Zustand sowie Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen für die GWK

Aus Anhang 4.3 des BWP des STMVU (2016-2021) geht hervor, dass sich alle Grundwasser-

körper der FGE Donau in einem insgesamt guten Zustand befinden.

Die detaillierte Bewertung und Einstufung ist Tab. 9 – welche auf den unter Anlage 4 aufgeführ-

ten Kriterien basiert – zu entnehmen.

Tab. 9: Ergebnisse der Einstufung und Bewertung der Grundwasserkörper der Flussgebietseinheiten Donau (vgl. STMVU 2015)

Code Name GWK Belastung CZ MZ Zielerreichung

1_G067
Bruchschollenland - 

Grafenw öhr
– 2 2 erreicht

1_G071
Bruchschollenland -

Schaittenbach
– 2 2 erreicht

1_G073 KIrstallin - Schönsee – 2 2 erreicht

1_G072 KIrstallin - Nabburg – 2 2 erreicht

1_G070
Bodenw öhrer Bucht - 

Schw andorf
– 2 2 erreicht

Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen

Gemäß des Maßnahmenprogramms nach Artikel 11 WRRL bzw. § 82 WHG sind keine Maß-

nahmen zur Reduzierung von Belastungen vorgesehen. Dies ergibt sich aus der in Tab. 9 be-

nannten guten Einstufung hinsichtlich des chemischen und mengenmäßigen Zustands. Ausge-

nommen sind hiervon die Beiden Grundwasserkörper „Bruchschollenland – Grafenwöhr“ und 

„Bruchschollenland – Schnaittenbach“. Hier sind gemäß des Maßnahmenprogramms bis 2021 

die Maßnahmen Nr. 41 und 504 zu ergreifen (Anlage 5). Darüber hinaus sind keine weiteren 

Maßnahmen geplant (vgl. Bayerisches Landesamt für Umwelt 2015: UmweltAtlas Bayern).

5 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS UND DIE VEREINBARKEIT MIT 
DEN BEWIRTSCHAFTUNGSZIELEN

Die Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens erfolgt, wie bereits in Kap. 3 er-

wähnt, unterteilt in die zwei Einzelbaumaßnahmen: Neubau und Rückbau der Freileitung. Dabei 

erfolgt eine tabellarische Bewertung hinsichtlich der potenziell betroffenen Qualitätskomponen-

ten (QK) und möglicher negativer Veränderungen. Daraus lässt sich auch der Einfluss auf die 
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vorgesehenen Maßnahmen sowie das Erreichen geplanter Bewirtschaftungsziele ableiten, wo-

rauf in der abschließenden Zusammenfassung unter Kap. 5.2 eingegangen wird.

5.1 Darstellung der potenziellen Auswirkungen und ihre Bewertung

Um die einzelnen Teilvorhaben besser voneinander abgrenzen zu können, erfolgt die Darstel-

lung nachfolgend jeweils in einer Tabelle für den Neubau der Freileitung (Tab. 10) sowie den

Rückbau der bestehenden Freileitung (Tab. 11). Hierbei wird auch auf die Inhalte des hydro-

geologischen Gutachtens (Planfeststellungstunterlagen Ostbayernring – Unterlage 10.1) und 

der Umweltstudie (Planfeststellungstunterlagen Ostbayernring – Teil B und C Unterlage 11.1) 

Bezug genommen. Dabei wurden diese in der Tabelle mit den Bezeichnungen „HGG“ bzw. 

„UVP“ abgekürzt.
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5.2 Zusammenfassung

Freileitung

Für die bau-, anlage- und betriebsbedingten Vorgänge zur Errichtung der Freileitung sind ge-

mäß der vorangegangenen Tab. 10 und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen keine negativen Auswirkungen auf die chemischen, mengenmäßigen bzw. 

biologischen, hydromorphologischen, chemischen und physikalisch-chemischen Qualitätskom-

ponenten und Umweltqualitätsnormen der betroffenen Grundwasser- bzw. Oberflächenwasser-

körper zu erwarten. Dementsprechend können auch negative Auswirkungen auf angeschlosse-

ne Gewässersysteme ausgeschlossen werden. Folglich steht das Teilvorhaben Freileitung nicht 

im Konflikt mit dem Verbesserungsgebot oder Verschlechterungsverbot. Somit steht das Teil-

vorhaben Freileitung, die Grundwasserkörper betreffend, ebenso nicht im Konflikt mit dem Ge-

bot der Trendumkehr, da die berührten GWK einen guten mengenmäßigen und chemischen 

Zustand aufweisen und nicht als gefährdet gelten. Aufgrund des kurzen Zeitraumes zur Errich-

tung der einzelnen Neubaumasten, kommt es – auch bei möglicherweise zeitgleich geplanten 

baulichen Maßnahmen gem. Maßnahmenplanung der FGE Donau – zu keinen relevanten Ver-

zögerungen bei der Umsetzung des Bewirtschaftungsplanes.

Rückbau der bestehenden Freileitung

Für die baubedingten Vorgänge des Freileitungsrückbaus werden gemäß der Ergebnisse aus 

Tab. 11 und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine ne-

gativen Auswirkungen auf die chemischen, mengenmäßigen bzw. biologischen, hydromorpho-

logischen, chemischen und physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten und Umweltquali-

tätsnormen der betroffenen Grundwasser- bzw. Oberflächenwasserkörper erwartet. Eventuelle 

baubedingte Verzögerungen in der Durchführung von Maßnahmen stehen durch die lediglich 

kurze Rückbauzeit pro Maststandort nicht im Konflikt mit den zu erreichenden Bewirtschaf-

tungszielen.

5.3 Berücksichtigung kumulativer Wirkungen

Unabhängig davon, dass weder die WRRL noch das WHG verlangen, bei der Vorhabenzulas-

sung die kumulierenden Wirkungen anderer Vorhaben zu berücksichtigen, wurde geprüft und 

festgestellt, dass solche Wirkungen nicht zu erwarten sind. Denn nach einer Recherche hin-

sichtlich aktueller Veröffentlichungen von Planfeststellungsverfahren auf der Internetpräsenz

der Regierung von Oberfranken laufen derzeit keine Planungen für ein Bauvorhaben, welches 

kumulative Wirkungen auslösen kann.

6 FAZIT

Aus dem vorliegenden Fachbeitrag ergibt sich, dass für das geplante Vorhaben die Vereinbar-

keit mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL bzw. gem. §§ 27 und 47 WHG gegeben ist.
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